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Yon der Scheidung der Geister
in der aargauischen Regeneration1

Von Eduard Vischer

Die Studien von Frau Dr. Frieda Gallati gelten vornehmlich den
Jahrzehnten, die Ernst Troeltsch einst treffend als das »Konfessionelle

Zeitalter« bezeichnet hat, der Epoche also, die sich zwischen
Mittelalter und Neuzeit, soweit wir diese durch Aufklärung und
Revolution charakterisiert sehen, einschiebt. Konfessionell geschlossene
Staatskörper stehen sich gegenüber, vom Kampf um konfessionelle
Positionen, von innerkonfessionellen Auseinandersetzungen ist auch
die »Große Politik« dieses Zeitalters wesentlich bestimmt. Der Großen
Politik auf konfessionellem Plintergrunde hat Frau Dr. Gallati ihre
Aufmerksamkeit zugewendet und mit lebenslanger Forscherintensität
zu ihrer Erhellung beigetragen.

Nun aber sind ja die historischen Epochen nicht schroff voneinander

geschieden. Auch in einer neuen wirken die Elemente der alten
weiter. Und Gemeinsames verbindet Menschen und Staaten aller
Epochen. Verwandtschaft und Gegensätzlickheit des 17. und des 19.
Jahrhunderts brauchen an dieser Stelle nicht im einzelnen erörtert zu

1 Die vorliegende Skizze gehört einem weiteren Bereiche von Studien zur
Geschichte des schweizerischen 19. Jahrhunderts an. Sie stellt nichts
Abgeschlossenes dar; es ist für den vorliegenden Anlaß nur an einen
Problemkreis herangegangen worden, und von einer Mehrzahl von
Gestalten, die hier hätten behandelt werden können, ist nur eine, die
nun einer breiten Behandlung teilhaftig wird, herausgegriffen worden.
Im Ganzen wie in Einzelpunkten, die nur eben berührt, nicht näher
ausgeführt und belegt sind, ist sie auf Ergänzungen angewiesen. Der
Verfasser hofft, diese an anderer Stelle geben zu können, insbesondere
in der von ihm vorbereiteten Edition der politischen Korrespondenz des
Staatsrates Andreas Heusler-Ryhiner (.1802—1868) mit dem Aarauer
Philologen Rudolf Rauchenstein (1798—1879) aus den Jahren 1839—1841. —
Für mannigfache Erleichterungen seiner Studien ist der Verfasser
warmen Dank schuldig den Herren Dres. Hektor Ammann und Georg
Boner in Aarau, Paul Roth in Basel und Jakob Winteler in Glarus, sowie
Herrn Stadtschreiber Süß in Baden.
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werden. Ein Gemeinsames sehen wir darin, daß die Auseinandersetzungen

und Kämpfe beider Jahrhunderte, machtpolitischer Art
im 17., kulturpolitischer im 19. Jahrhundert (wie in unserer eigensten
Gegenwart), die scheinbar nur die Außenpositionen des Glaubens
berühren, doch sehr bald auf das Herz des Menschen, auf sein
Innerstes treffen. Die Gefahren, die mit einer Verquickung von Religion
und Politik verknüpft sein können, zeigen sich dem historischen
Betrachter, der sich diesen Jahrhunderten zuwendet, besonders
augenfällig 2. So dürfte sich diese Studie, die einen Teilaspekt der
aargauischen Kulturpolitik der Regenerationszeit in helleres Licht
zu rücken sucht, obwohl nach Zeit und Ort den von Frau Dr. Gallati

in erster Linie bearbeiteten Bereichen fremd, doch diesem Bande
recht wohl einfügen.

Lange haben wir uns damit begnügt, den schweizergeschichtlichen
Zeitabschnitt von 1830 bis 1848, der gemeinhin als Regenerationszeit

bezeichnet wird, einzig von dem glücklich erreichten
Resultat des Jahres 1848 aus anzusehen. Erst in den letzten Jahren
sind uns auch seine anderen Aspekte wieder bewußt geworden, haben
wir die Stimme derer wieder vernommen, die in jenen Jahren
unser Vaterland am Rande von Abgründen vorbeigehen sahen oder

gar mit Grauen seinem sicheren Untergange entgegenblickten. Endlich

sind wir heute den parteipolitischen Gegensätzen doch allmählich

entwachsen, die natürlicherweise so lange auch die Geschichtsschreibung

gefangen genommen hatten 3. So ist die Bahn frei geworden

für eine unbefangene Würdigung jener Epoche.
Solch neue Würdigung wird gut daran tun, auszugehen von dem,

was an zeitgeschichtlicher Betrachtung hohen Niveaus darüber
allgemein zugänglich vorliegt. Anderseits wird sie lange übersehene,
scheinbar versiegte, Quellen wieder zum Fließen zu bringen haben.

2 Die Anmerkung ist bei der Korrektur in Wegfall gekommen. E. V.
3 In solchen historiographischen Zusammenhängen steht auch noch der

glanzvoll geschriebene, in seiner Art grofigeschaute Aufsatz (4V2 Sp.),
den die Oechsli-Schülerin Dr. F. Gallati im Jahre 1905 Augustin Keller
gewidmet hat (»Zur Erinnerung an Augustin Keller«, in: »Neue Glarner
Zeitung« vom 9. November 1905; mit nachfolgender polemischer Replik
gegen diesbezügliche Auslassungen des [katholischen] »Glarner
Volksblattes« in der »Neuen Glarner Zeitung« vom 18. November 1905, unter
dem Titel »Zur Erinnerung an Augustin Keller. Zweite und verbesserte
Auflage, veranlaßt durch die Belehrung des ,Glarner Volksblatt'«). Es
dürfte sich übrigens hier um die einzige Aeußerung der Autorin zur
inneren Entwicklung der neueren Zeit handeln.
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Nach dem glanzvollen Durchbruch der Neuerungsbestrebungen in
den größeren Kantonen trat die politische Entwicklung der Schweiz
bekanntlich seit dem Jahre 1839 in ein Krisenstadium ein. Neben
die rein politischen Antagonismen traten jetzt besonders ausgeprägt
diejenigen des Geistes. Historisch gerichtete Zeitbetrachter sahen das
17. Jahrhundert mit seinen Greueln wieder heraufziehen 4.

In diesen Jahren der krisenhaften Zuspitzung aller Gegensätze
kam es in hohem Maße auf die persönliche Bewährung der
Mithandelnden an. Die Geister schieden sich. Die einen gingen den angetretenen

Weg weiter, auf beiden Seiten. Andere entdeckten erst jetzt
ihren eigentlichen Standort: K. Siegwart-Müller, der Luzerner Staatsmann

der Sonderbundszeit, hatte ja bis 1840 im liberalen Lager
gestanden; G. J. Baumgartner, der Redaktor des radikalen »Erzähler«
und st. gallische Landammann zog 1841 einen Strich unter seine

bisherigen Bestrebungen. Sein Alter gehörte vornehmlich der
Geschichtsschreibung. Seine »Geschichte der Schweiz in ihren Kämpfen

und Umgestaltungen« bildet neben Tilliers »Geschichte der
Eidgenossenschaft im Zeitalter des sogeheißenen Fortschritts« bis heute
den Ausgangspunkt für jede dieser Epoche gewidmete Bemühung5.

Neben diesen großen, allgemein bekannten Beispielen der inneren
Wandlung und äußeren Richtungsänderung — Apostasie nannten es

die bisherigen Freunde, wenn sie sich noch schonend ausdrückten —
stehen manche kleinere. Auch für sie mag gelten, was Dierauer über
Baumgartner gesagt hat: »Es wird wohl niemals völlig sicher zu

i Vgl. Jacob Burckhardt in einem Artikel der »Kölnischen Zeitung« vom
19. Dezember 1844 (in: J. B. als politischer Publizist, aus dem Nachlaß
Emil Diirrs herausgegeben von W. Kaegi, Zürich 1937, S. 66). — Andreas
Pleusler aber schien in den Tagen nach der aargauischen Klösteraufhebung

»ein Religionskrieg immer noch das wahrscheinlichste Uebel«.
Und nun stellte Heusler, der ja mehrere Studien zur Geschichte des
17. Jahrhunderts geschrieben hat, sich die Situation nach Analogie
jener alten Zeiten vor: Er kann sich nicht denken, daß der Ultramontanismus

sein Spiel verloren gebe. »Er wird Luzern gewinnen wollen, um
von dort aus alles wieder zu erobern. Dann haben wir die alte Lage:
Die fünf katholischen Orte, und der Streit um die Gemeinen
Herrschaften! ...« (Heusler an Rauchenstein, 19. Januar 1841, beim
Briefnachlaß Rauchenstein im Aarg. Staatsarchiv [zit. : St. A. A.].)

5 Baumgartners Werk erschien in vier Bänden in Zürich 1868, dasjenige
Tilliers in drei Bänden in Bern 1854 und 1855. Würdigungen bei Feller,
Die schweizerische Geschichtsschreibung im 19. Jahrhundert, Zürich
1938, S. 78 f. und 67 ff.
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erkennen sein, wie Baumgartner dazu kam, sich von seinen früheren,
so machtvoll ausgesprochenen Ueberzeugungen abzuwenden; denn
dem Geschichtsforscher ist es nur selten vergönnt, in das innerste
Seelenleben eines Dahingeschiedenen zu dringen 6.« Müssen wir also
von vornherein auf eindeutige Resultate verzichten, so bietet es doch
einen eigenartigen Reiz, dem Geschicke von Männern nachzugehen,
die an einem bestimmten Punkte aus innerster Nötigung Halt machen
mußten. Politisch wirksamer sind die geradlinigen Kraftnaturen,
die ihr Dämon einem einmal und für immer erfaßten Ziele
entgegentreibt 7. Andere führt Gewissen8 oder Einsicht zu einem
Bruche, der sie politisch scheitern, in einem tieferen Sinne aber erst
sich selbst treu bleiben läßt.

Fest umrissen steht zunächst die Rolle des Kantons Aargau in
dieser Epoche da. Er ist der Kulturkanton, derjenige, der die Klöster,
jene Stätten der »Verfinsterung«, beseitigte und von da aus sich auch
in den größeren, auf der Ebene des eidgenössischen Staatensystems,
unter Führung Berns und seines Schultheißen Neuhaus ausgetragenen

Kampf gegen die Jesuiten, für die Ueberwindung eben dieses

Staatensystems stürzte.
Was Kulturpolitik der Regenerationszeit war, das läßt sich an

dem Aargau jener Jahre sehen und erfassen. In diesem vielgestaltigen
Kanton war man ferne davon, jedem das Seine zu geben, vielmehr
sollte letzten Endes allen das gleiche verschafft werden, und wo sich
geistige Autonomie regte, da half der Staatsapparat, dessen Träger
sich sozusagen als die Agenten des Weltgeistes fühlten, nach. Man
war weit entfernt davon, die liberalen Konzeptionen eines Benjamin
Constant zu den seinen zu machen, wie es in Bern und anderwärts
zu Beginn der neuen Epoche geschehen sein soll9. Weit mehr als

0 J. Dierauer, Politische Geschichte des Kantons St. Gallen, St. Gallen
1904, S. 70.

7 Als großer Repräsentant dieses Typus ist der maßgebende aargauische
Staatsmann des 19. Jahrhunderts, Augustin Keller (1805—1883), hier zu
nennen.

8 W. von Humboldts Aeußerung an Stein aus Wien vom Oktober 1810,
die Ruhe und Freiheit des Gewissens bleibe immer das höchste, wofür
man arbeiten könne, zeigt über den persönlichen Fall hinaus die auch
für den Staatsmann bestehende Möglichkeit der Unterstellung der
politischen Tat unter einen höheren sittlichen Bereich autonomer
Persönlichkeit, dem auch Volk und Staat vorbehaltlos bejahte Werte nicht
sein können (vgl. Otto Regenbogen, Preußen am Scheidewege, in: Die
Wandlung. I, Heft 3, S. 232, Heidelberg 1946).

6 Vgl. C. J. Burckhardt, Der Berner Schultheiß Charles Neuhaus,
Frauenfeld 1925, S. 44.
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Freiheit galt diesem Staatswesen staatliche Kraft und geistespolitische

Einheit.
Die tiefsten Tendenzen dieses Staates waren totalitärer Natur. Wo

aber weite Sektoren des gesellschaftlichen Lebens vom neuen Staat
noch nicht erfaßt sind — der Aargau erreichte die Rechtseinheit seiner

Teile erst nach Ablauf dieser Epoche; er kannte, wie einst das
alte Athen, keine direkten Staatssteuern; stärkster wirtschaftlicher
Aufstieg war noch durch keine sozialpolitischen Schranken
gehemmt —, wo bei aller Betonung der zentralen Autorität und ihrer
Organe in den Bezirken und Gemeinden doch die dauernd zur
Verfügung stehenden Zwangsmittel fehlen, läßt sich ein totalitäres
Ideal nur schwer realisieren. Mehr und mehr haben sich im Laufe
der Dreißigerjahre zwei extreme politische Haltungen herausgebildet:

der radikalen Regierungspartei stand die Opposition der
Freiämter Katholiken gegenüber, beide Strömungen nicht ganz leicht zu
fassen in Wesen, Herkunft und Wollen. Die vermittelnde Richtung
der J. Herzog von Effingen, R. Feer, R. Rauchenstein usw. (der auch
einzelne Katholiken nahestanden), die sich in der »Neuen Aargauer
Zeitung« ein Organ geschaffen hatte und in der »Basler Zeitung« zu
einer weiteren schweizerischen Oeffentlichkeit sprechen konnte10,
vermochte das Zusammenprallen dieser Extreme nicht zu verhindern.
Nachdem im Spiiljuhr 1840 ein Verfassungsentwurf, der beiden Teilen

etwas, keinem alles hatte geben wollen, verworfen worden war, weil
er keinem die ersehnte volle Befriedigung hatte bieten können, wurde
in der Volksabstimmung vom 5. Januar 1841 ein Staatsgrundgesetz
sanktioniert, das dem katholischen Bevölkerungsteil nicht nur die von
ihm ersehnten positiven Garantien für einen ungekränkten, freien
Wirkungsbereich der Kirche vorenthielt, sondern sogar die politische
Parität der beiden Konfessionen, die seit 1815 ein integrierender Bestandteil

des aargauischen Verfassungsrechtes gewesen war ", hatte fallen
lassen. Es folgten die bekannten, bis jetzt indessen nie kritisch und
unbefangen untersuchten und dargestellten Ereignisse, die in der Klö-
steraufhebung vom 15. Januar 1841 gipfelten und zu einer
mehrwöchigen Besetzung des Freiamtes durch Truppen des Aargaus und
der Nachbarkantone führten. Unversöhnlicher als je standen sich die
Parteien gegenüber. Und was ein aargauischer Hausstreit war, wurde
bald zu einer großen, gesamteidgenössischen Auseinandersetzung, bei

10 Rauchenstein war von 1839—1841 der hauptsächlichste Aargauer
Korrespondent dieses von Andreas Heusler-Ryhiner geleiteten Blattes.

11 Vgl. Rud. Stanz, Die Entwicklung der Parität im Kanton Aargau,
Thayngen 1936, 284 S.
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der sogar die Gefahr der ausländischen Intervention durchaus im
Bereiche des Möglichen lag 12.

Ueberblicken wir den Kreis der aargauischen Politiker der Epoche,

so sehen wir neben den Männern, die von Anfang an ihren Standort

gefunden hatten und unentwegt ihre Ziele verfolgten, sei es, daß
Temperament und Charakter, sei es, daß Ueberlieferung und
Herkunft, sei es, daß Bildungserlebnis und Ueberzeugung sie bestimmten,
eine kleinere Schar, für die es früher oder später ein »Bis hieher und
nicht weiter« gab. Bekannt ist der Fall des Dichters Abraham Emanuel

Frühlich (1796—1865), der in den Zwanzigerjahren im Sempa-
cherverein begeistert mitwirkte und als der liberale Sänger der
Schweiz galt, seit dem gewaltsamen Umschwung von 1830 aber sich
in das konservative Lager verwiesen sah 13. -— Fast vergessen dagegen
ist der rechtsstaatliche Liberale Dr. iur. R. Feer (1788—1840), der
1828 in Wort und Schrift gegen den Abschluß des Bistumskonkordates

auftrat, weil er darin die Rechte des Staates gegenüber der Kirche
zu wenig gewahrt sah. und der im Jahre 1830 für jede freisinnige
Abänderung der Verfassung war, in den Dreißigerjahren aber sich
dem Kreise besonnener Männer anschloß, die jede despotische
Handhabung der Volkssouveränität ablehnten. Indem er nach allen Seiten
hin für das Recht unerschrocken eintrat, konnte er, der Liberale, auch
zum Anwalt verfolgler Priester werden, die seiner geistigen Well
keineswegs nahestanden. »Nur ein hoher Mut konnte es wagen,
politisch verfolgte Männer öffentlich zu verteidigen und ihre Klagen
über vielfach erlittene Gewalttätigkeit und Rechtsverletzung, die der
Parteigeist sich erlaube, vor die Behörde und selbst vor das unbefangene

Publikum zu bringen«14. Ebenso wenig bekannt ist die politische
Entwicklung Dr. iur. Kaspar Leonz Bruggissers (1807—1848) von
Wohlen, in Laufenburg, der, wie Feer, in Heidelberg zum Juristen
gebildet, einer der tätigsten Beförderer der aargauischen Revisionsbewegung

von 1830 war und in der Folge zu den maßgebenden
Exponenten des regenerierten Aargaus gehörte. Anfänglich nach Zielen,
Methoden und Ausdrucksweise in der Bahn des kulturkämpferischen
Radikalismus, vollzog er in den späteren Dreißigerjähren eine Wen-

12 Ueber die Interventionsfrage bei der Klosteraffäre siehe Carl J. Burck-
hardt, Schultheiß Neuhaus, Frauenfeld 1925, S. 150 ff.

13 Vgl. R. Faesi, A. E. Fröhlich, Diss., Zürich 1907; J. Nadler,
Literaturgeschichte der deutschen Schweiz, Zürich und Leipzig 1952, S. 315—317.

14 Zum Andenken an Herrn Dr. J. R. Feer von Brugg und Aarau,
o. O. und J. [von Dekan Pfleger, Aarau 1840], 14 S. — Feers Publikationen

siehe Barth, Bibliographie Nr. 22341 a, 5659, 6543, 6765.
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dung, die eine ebenso eingehende Untersuchung wie diejenige Dorers
verdiente. Seine Rekurseinrede für j. N. Schleuniger und Kons,
enthält das Hervorragendste, was an zeitgenössischer Reflexion über
die aargauische Regeneration zu lesen ist15.

Sicherung und Ausdehnung der sog. staatlichen Regalrechte circa
sacra in Kampf und Auseinandersetzung mit der seit 1815
wiedererstarkten päpstlichen Kurie wurde in jenen Jahren, nicht nur im
Aargau, für eine der Hauptaufgaben des Staates angesehen. Vom
Zusammengehen mit anderen verhieß man sich eine Stärkung der
eigenen Position, von einseitigem Vorgehen versprach man sich mehr
als vom Konkordieren. An der durch die Initiative des Luzerner
Staatsrates Eduard Pfyffer zustandegekommenen Konferenz zu
Baden (20.—27. Januar 1834), die über die Begründung eines Metropoli-
tanverbandes in der Schweiz und über die Sicherung der staatskirch-
1 ichen Rechte der Regierungen zu beraten hatte16, ließ sich die
aargauische Regierung vertreten durch Gregor Lützelschwab und
Edward Dorer. Zusammen mit Großratspräsident J. Fetzer vertrat
Dorer seinen Pleimatkanton auch wieder an den Luzerner
Besprechungen des folgenden Jahres101.

Gregor Lützelschroab (1793—1860), aus Kaiseraugst, hatte nach
Rechtsstudien in Freiburg i. Br., »einem der Sitze der katholischen
Aufklärung« (Schnabel), im Aargau die richterliche und politische
Laufbahn ergriffen. 1831—1836 gehörte er dem Kleinen Rate an, zerfiel

aber sehr bald nach 1834 mit Art und Weise wie mit dem Tempo
der aargauischen Regierungspolitik. Er nahm eine mäßigende
Haltung, mitten zwischen den Extremen, ein. Als man versuchte, die
Verfassungsrevision von 1840 im Zeichen der Versöhnung an die Hand

10 K. L. Bruggisser, Professor Schleuniger und die aargauische Regierung.
Ein Blatt zur Zeitgeschichte der Schweiz. Zürich, bei Meier und Zeller,
1844, 26 S.

16 Ueber das Resultat der Badener Konferenz, die »Badener Konferenzartikel«,

ist referiert bei Ed. His, Geschichte des neueren Schweiz.
Staatsrechts II, S. 105. — Protokoll der Konferenz, tägliche Berichte der
aargauischen Gesandten und übrige aargauische Konferenzakten in
Aktenband KW Nr. 1 des St. A. A. — Aargauische Großratsdebatten
über die Konferenzartikel: Verhandlungsblätter (zit.: Verh. Bl.) 1834,
S. 345—418.

16 a Die (eigenhändigen) Konferenzrapporte Dorers (September 1835) an
die aarg. Regierung enthalten nichts, was für unseren Zusammenhang
von Bedeutung wäre (St. A. A. Aktenband KW. Nr. 1 : Badener Konferenz

Bd. V mit Akten über die Konferenz in Luzern und die Beeidigung
der katholischen Geistlichen).
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zu nehmen, wurde Lützelschwab für jenes Jahr zum Großratspräsidenten

gewählt17.
Ignaz Edward Dorer (1807—1864), Sproß einer alteingesessenen

Badener Familie gut katholischen Gepräges, die mehrere Schultheißen

hervorgebracht hatte, trat, nachdem er bereits 1830 an der
Umschaffung des Kantons beteiligt gewesen, sobald es ihm sein Alter
erlaubte (1832) in die aktive Politik ein und stieg sehr früh zu
maßgebender Stellung auf. Die Zeit der Verfassungsrevision und der
Klösteraufhebung erst brachte bei ihm eine innere Krise zum Ausbruch.
Im November 1842 legte er, nachdem er seine neuen Ansichten und
Positionen in einem umfangreichen »Entlassungsgesuch« dem Großen
Rate hatte vortragen lassen, alle seine Aemter nieder und zog sich
ins Privatleben zurück ls.

Aus dieser Liste, die noch verlängert werden könnte, greifen wir
heute einzig Edmarcl Dorer heraus. Wollen wir Dorers Positionen, wie
sie in seinem Rücktrittsgesuche faßbar sind (siehe unten S. 248 ff.),
verstehen, so sind seine Aeußerungen aus den vorangehenden Jahren
zu prüfen, wie sie in den amtlichen Akten (Verhandlungsblätter des
Großen Rates, Protokolle des Kleinen Rates1!>, Verwaltungsakten)
reichlich, in privaten Papieren spärlich, aber bezeichnend, vorliegen.

17 Uebcr L.: Zur Erinnerung an Gregor Lützelschwab. Aarau, Sauerländer
o. J., von M.

18 Ueber Dorer referiert gut und knapp Hans Herzog (Allg. Deutsche
Biographie 1904, Bd. 48). — H. Schollenberger hat D. eine Biographie
gewidmet (Landammann Edward Dorer-Egloff, 1807—1864. Ein Lebensbild.

Aarau 1911, 163 S.) Doch ist dieses Buch nicht aus einer
selbständigen Problemstellung erwachsen, wurde vielmehr geschrieben, um
Materialien, die bei der Lebensbeschreibung des Dichters Edmund
Dorer, des Sohnes des Landammanns, abgefallen waren, zur Verwertung

zu bringen. Auch hat der Literarhistoriker Seh. einen guten Teil
der Quellen, die dem Bereich der politischen Geschichte angehören,
übersehen: so sind weder gedruckte noch ungedruckte Ratsprotokolle
benutzt. Seine Ausführungen über die erste Lebensepoche Dorers muten
etwas zerfahren und oberflächlich an und lassen an allen wichtigen
Stellen im Stich. — Ueber Dorers Ausbildung siehe unten S. 260 f.

19 Die Verhandlungen des aargauischen Großen Rates der Regenerationszeit
liegen in ausführlicher Wiedergabe gedruckt vor. Diese

»Verhandlungsblätter«, die allerdings nicht in allen Jahrgängen gleich gut redigiert

sind und nicht Authentizität beanspruchen, stellen eine
unerschöpfliche Quelle für diesen Zeitraum dar. Leider fehlt vielen Bänden
das Register. Mit ausgezeichneten Registern sind dagegen die
handschriftlichen Protokolle des Großen und Kleinen Rates im Staatsarchiv
Aarau ausgestattet.
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In einer Verfassungsbittschrift20 trat Dorer mit neun
Mitunterzeichnern ausdrücklich »nicht zur Erhaltung des Bestehenden, das
sich so gerne die Larve des Wahren und Rechten anmaßen möchte,
sondern für die Erlangung des Vernunftgemäßen 21 und eben darum
einzig Beständigen ein, nicht für Privilegien, sondern für das Recht,
das Gott in die Elerzen aller Menschen unauslöschlich geschrieben
hat«. In dem Jahrzehnt vor 1841 ist er der aufgeklärte liberale Katholik,

für den »die Zeiten vorbei sind, wo falsche Frömmelei predigen
konnte, man müsse das Licht unter den Scheffel stellen. Das Volk
weiß wohl, daß Aufklärung einzig vor weltlichem und geistlichem
Despotismus schützt« 22. Er wünschte, »daß man das Feuer, welches
den alten Unrat des Mittelalters verzehren soll, nun nicht mit Wasser
löschen möchte« 23. Damit stand in Verbindung seine frühe Abneigung

gegen die Klöster 24 mit ihrer »weltabschwörenden Kaste« 25, der
er eigentlich immer treu geblieben ist.

Die kraftvolle Einheit der Lande um Aar, Reuß und Limmat —
diese bildhafte Ausdrucksweise begegnet bei Dorer seit 1831 immer
wieder — ist ihm ein hoher Wert. Sie muß auf der Rechtsgleichheit
beruhen. Die Parität hätte deshalb Dorer schon 1831 gerne aus der
Verfassung beseitigt gesehen2Ö. Denn die Parität war für ihn ein
Vorrecht und damit ein Unrecht. Er ist gegen die Anrufung »historischer

Rechte«: »Denn die Geschichte ist eben Geschichte, und alles,

was der Geschichte angehört, unterliegt der Metamorphose«27. Nur aus
formellen Gründen wehrte er sich anläßlich der ersten Verfassungsberatung

im Sommer 1840 für ihre Beibehaltung 2S, freute sich aber
bei der Beratung des zweiten Entwurfes im Spätjahr, nun ohne
Rücksichten »auf die gärenden Elemente« 29, ohne Rücksichten auf
das Beschwichtigen von Beunruhigungen im katholischen Volke, die

er bis jetzt wie viele andere nie ganz ernst hatte nehmen mögen 30,

20 Rittschriften zur Verfassungsrevision von 1831 (St. A.A.), Nr. 27, dat.:
Baden, 11. Januar 1831.

21 Die Sperrungen stammen nicht von Dorer.
22 Verh. Bl. 1832, S. 46.
23 Verh. Bl. vom 3. Juni 1834, S. 363.
24 Brief an K. R. Tanner (1794—1849) vom 14. 1831 (bei der Korrespondenz

Tanner im St. A.A.).
25 Bittschrift vom 11. Januar 1831.
20 An Tanner 19. H. 1831.
27 Verh. BL vom 1. September 1840, S. 652—654.
28 Wie Anmerkung 27; ferner a. a. O. S. 675.
29 Verh. Bl. vom 16. Dezember 1840, S. 1097 ff.
30 Verh. Bl. vom 3. Juli 1840, S. 411 ff.
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geradewegs mit der großen Mehrheit die Parität beseitigen helfen
zu können, denn »gerade diejenigen, welche die Parität wollten,
haben unsere reformierten Brüder, die anfänglich eine ganz
versöhnliche Hand geboten hatten, von sich zurückgestoßen, und haben
es nun sich selbst zuzuschreiben, wenn die Aufhebung der Parität
verlangt wird« 81. Gegenüber der Ansicht, »daß der Staat auf
konfessioneller Gleichheit beruhen müsse, wenn Friede da sein solle«,
sprach sich Dorer dahin aus, »daß auch eine ganz protestantische
Regierung beide Kirchen gleich schützen würde und daß sie jeder
Konfession ihre Rechte gleich würde angedeihen lassen32«. Wenn er
gegen alle die Rechtsgleichheit verletzenden »Ausschließungssysteme«
sich wandte, so auch gegen die Ausschließung der Geistlichen beider
Konfessionen vom politischen Leben 33. Anderseits beteiligte er sich

an den Debatten über Ausdehnung, Beibehaltung oder gänzliche
Abschaffung des »Zensus« nicht. Er ist wohl für ausschließlich
direkte Wahlen, damit das Volk wirklich repräsentiert sei, spricht
sich dagegen zuungunsten einer direkten Mitwirkung des Yolkes an
der Gesetzgebung aus, wie sie von den katholischen Demokraten
jener Tage postuliert wurde34.

Nicht dem stillen Wirken der Aufklärung allein wollte Dorer, wie
so viele andere Radikale sowohl katholischer wie reformierter
Herkunft, den geistigen Fortschritt überlassen. Eine klug gelenkte staatliche

Kulturpolitik sollte die »Kräfte der Finsternis« immer mehr
zurückdrängen. Dorer war am Anfang der Epoche von der Notwendigkeit

durchdrungen, »daß Staat und Kirche nur in innigster
Wechselwirkung, nur in- und durcheinander und nie in Zwiespalt
nebeneinander bestehen können und müssen«. »Für die dem Staate und
der Kirche als Grund und Zweck vorleuchtende Entwicklung der
Menschenwürde« ist es sehr nachteilig, »wenn die Kirche ein eigenes
Interesse verfolgt und nicht auf das innigste in das staatsrechtliche
Leben des Yolkes verwoben wird« 35. In einem Brief an seinen Freund

31 Wie Anmerkung 30.
32 Wie Anmerkung 29.
33 Yerh. Bl. vorn 5. Juni 1840, S. 258.
34 Die »Wünsche« der Mellinger Volksversammlung vom Februar 1840

(Ms. von 28 S. im St. A. A.) nannten unter ihren demokratischen Postu-
laten das Veto (im Sinne des obligatorischen Gesetzesreferendums), die
freie Ausübung des Petitionsrechtes, nicht nur durch die Einzelnen,
sondern auch durch die Gemeinden, sowie den Verfassungsrat als
Organ künftiger Verfassungsrevisionen.

35 Bittschrift vom 11. Januar 1831.
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